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1,2 Millionen Menschen, die in Österreich leben, waren bei der 
Nationalratswahl nicht wahlberechtigt. 
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SOZIALE SICHERHEIT EDITORIAL I INHALT 

1 
Nr. 11, herausgegeben im November 2019 

FACHZEITSCHRIFT DER 
ÖSTERREICHISCHEN 
SOZIALVERSICHERUNG 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Die November-Ausgabe der Fachzeitschrift „Soziale Sicherheit" ist 
zugleich das vorletzte Heft dieser Reihe, das vom Hauptverband 
herausgegeben wird. Ab Jänner 2020 wird die Soziale Sicherheit aus 

dem Dachverband, dem Rechtsnachfolger des 
Hauptverbandes, erscheinen. 
Aktuell berichten wir von der in Salzburg statt 
gefundenen Sozialrechtstagung zur SV-Neu 
organisation, der jüngsten Sozialstaatsenquete 
zum Pflegethema, den durchaus erfolgreichen 
Projekten „Bewegt im Park" und „Dialog ge 
sunde Schule" sowie einem von der OÖGKK 
und der SVA der Bauern in Linz veranstalteten 
Vernetzungstag zum ,Coaching' von Gesund 
heitskompetenz. 

Mag. Beate Maier-Glück (Hauptverband) erläutert in ihrem F e lii:iilr:ag~, 
die „SozDok", die Datenbank der österr. Sozialversicheru _g:)Jnd ihr sog.~ 
Alleinstellungsmerkmal. Diese Dokumentation gibt es/sert den späten 
70er Jahren und wird seit dem Jahr 2002 vom Haupi~rban_cd . ,e revf. . 
Sie soll im Rahmen des Sozialversicherungsrechts ei 1 ~rbeifsniittel tür 
die Praxis in Gesetzgebung und Vollziehung sein. ~ \v\ 
Zum derzeit auch öffentlich heftig diskutierten Thema ,Sel~verwaltung -< 
in der Sozialversicherung' formuliert der von der deutsch~4'G>@\~\V,PJ:~~-. 
sicherung beauftragte und vor allem in Brüssel tätig gewesene~e e 
Dr. Günter Danner acht Thesen, die ein leidenschaftliches Plädoyer für 
diese demokratische Form der Verwaltung sind. Der Autor dieses Edi 
torials durfte nicht nur den Kenntnis- und Erfahrungsreichtum dieses 
Fachmannes in persönlichen Gesprächen kennenlernen, sondern auch 
seine tiefe Verbundenheit mit der österreichischen Sozialversicherung. 
Mag. Dr, Konrad Stockinger (AUVA, OÖ) geht ebenso detail- und kennt 
nisreich auf das nicht unkomplizierte Thema ,Europäische Union und 
Unfallversicherung' ein. Der Einfluss der Europäischen Union macht - 
und das wird in diesem Artikel deutlich - auch vor den innerstaatlichen 
Bestimmungen der gesetzlichen UV nicht halt. Diese an sich sehr posi 
tive Entwicklung ermöglicht zunehmend eine grenzüberschreitende In 
anspruchnahme von Leistungen und damit eine deutliche Verbesserung 
des Gesundheits- und Sicherheitsschutzes bei der Arbeit in den euro 
päischen Ländern. 
Ein Bericht über das ,Europäische Forum Alpbach' und deren Gesund 
heitsgespräche runden diese Ausgabe der Sozialen Sicherheit ab. 

~ 
Dr. Wilhelm Donner 
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Thomas Czypionka, Markus Kraus, Christoph Stegner 

Soweit in diesem Heft personenbezogene Bezeichnungen nur in männ 
licher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher 
Weise. Bei der Bezeichnung bestimmter Personen oder Personengruppen wird 
die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet. 
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dem Verleger für den Fall der Annahme das übertragbare. zeitlich und örtlich unbeschränkte aus 
schließliche Werknutzungsrecht (§ 24 UrhG) der Veröffentlichung 1n dieser Zeitschrift ein, ein 
schließlich des Rechtes der Vervielfältigung in jedem technrschen Verfahren (Druck. Mikrofilm und so 
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Von Marie Sophie Wagner-Reitinger 
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➔ Editorial . . . . . . 
Von Johannes Schramm und Josef Aicher 

445 

ZVB-Aktuell 448 

Vergaberecht 
Beiträge 
➔ Mindestlohn und soziale Kriterien . 
Von Wiesinger ist in der ZVB kürzlich ein sehr klarer Beitrag zum Thema „Mindestlohnvorgaben durch den 
AG?" erschienen. Demnach sind die Rsp des EuGH zu diesem Thema eindeutig und „Mindestlohnvorga 
ben" unzulässig. Erhebliche Wechselwirkungen bestehen zwischen der „Unzulässigkeit von Mindestlohn 
vorgaben" einerseits und der Frage, unter welchen Voraussetzungen soziale Kriterien in Folge dieser Rsp 
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und Graubereichen. Diese betreffen soziale Kriterien, sobald sich soziale Kriterien in einem Bereich bewe 
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rien, die sich in der Nähe von „Mindestlohnvorgaben" bewegen oder solche sogar sind, zu erörtern. Der 
Beitrag bewegt sich dabei vielfach in Graubereichen. 
Von Albert Oppel 

➔ Teilnahme von Bietern und Waren aus Drittländern in Vergabeverfahren 
Gedanken zum Umgang mit Teilnehmern aus Drittländern in Vergabeverfahren 
Die Europäische Kommission hat kürzlich „Leitlinien zur Teilnahme von Bietern und Waren aus Dritt/än 
dern am EU-Beschaffungsmarkt" veröffentlicht. Die (rechtlich unverbindliche) Mitteilung der Kommission 
stellt umfassend die Rechtsgrundlagen für Teilnehmer aus Drittländern bei EU-Vergabeverfahren dar. 
Von Julia Graf und Andreas Gföhler 
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Mag. Johannes Bousek, Rechtsanwalt bei Lattenmayer, Luks, Enzinger Rechtsan 
wälte 
Dr. Taljana Chiwitt-Oberhammer, MA, in D und CH zugelassene Rechtsanwältin, 
Mitarbeiterin bei Lessiak & Partner Rechtsanwälte 
Dr. Andreas Gföhler, Rechtsanwalt bei Schramm Öhler Rechtsanwälte 
Mag. Jacqueline Guger, Rechtsanwaltsanwärterin bei Schramm Öhler Rechtsanwälte 
Julia Graf, LL.M., Rechtsanwaltsanwärterin bei Schramm Öhler Rechtsanwälte 
Mag. Georg Gruber, Vergabejurist 
Mag. Thomas Gruber, Richter des Bundesverwaltungsgerichts 
Mag. Leo Haslhofer, Rechtsanwalt bei Schramm Öhler Rechtsanwälte 
Mag. Riccarda Peck, Rechtsanwältin bei Schramm Öhler Rechtsanwälte 
Mag. Hannes Pesendorler, Rechtsanwalt bei Schramm Öhler Rechtsanwälte 
Dr. Albert Oppel, Richter des Verwaltungsgerichts Wien 
Mag. Christoph Schönte/der, Vergabejurist bei IAKW AG 
Emanuel Varvaroi, LL. M. (WU), Vergabejurist bei IAKW AG 

(Der Radaktionsbeirat] 
Dr. Stephan Denk, Rechtsanwalt bei Freshfields Bruckhaus Deringer- 
Dr. Heimo Ellmer, Leiter der Abteilung Baunormung, Referent für Vergabewesen 
im österreichischen Normungsinstitut, Lektor an der FH Technikum Kärnten, Sach 
verständiger 
Dr. Hans Gölles, Sachverständiger für Vergabe- und Verdingungswesen, 
Autor zahlreicher Publikationen in den Bereichen Bauvertrag und Vergabe 
Mag. Reinhard Grasböck, Richter des Bundesverwaltungsgerichts 

Doz. Dr. Brigitte Gutknecht, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der 
Universität Wien 
Univ. -Prof. DI Dr. Andreas Kropik, Professor für Bauwirtschaft und Baumanagement 
an der TU Wien, geschäftsführender Gesellschafter der Bauwirtschaftlichen Beratung 
GmbH mit Sitz in Perchtoldsdorf bei Wien, Sachverständiger 
Dr. Rudolf Lessiak, Rechtsanwalt und Seniorpartner einer Kanzlei mit Schwerpunkt 
im Vergaberecht 
Dr. Matthias Öhler, Rechtsanwalt und Partner bei Schramm Öhler Rechtsanwälte 
Mag. Franz Pachner, BMWFW iR 

[Bundesländerkorrespondentinnen] 
Mag. Otto-lmre Pathy, Landesverwaltungsgericht Vorarlberg 
Dr. Robert Berger, Amt der Salzburgar Landesregierung 
Dr. Doris Hattenberger, Universität Klagenfurt 
Mag. Beatrix Lehner, Richterin des Bundesverwaltungsgerichts (Außenstelle Graz) 
Dr. Albert Oppel, Richter des Verwaltungsgerichts Wien 
Mag. Christian Ruzicka, Stadt Wien, MA 63 
Dr. Sigmund Rosenkranz, Senatsvorsitzender des Landesverwaltungsgerichts Tirol 
Mag. Manja Schlossar-Schiretz, Landesverwaltungsgericht Steiermark 
Mag. Karin Schnab/, Landesverwaltungsgericht Steiermark 
Dr. Volker Wurdinger, Landesverwaltungsgericht Tirol 

Die veröffentlichten Beiträge geben die persönliche Meinung der/des jeweiligen Au 
torin/Autors wieder, welche sich nicht unbedingt mit der Meinung der Behörde, der 
die/der jeweilige Autorin/Autor angehört, decken muss. 
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VI ZR 156/18* Nur eine wirksame qualifizierte Nachrangabrede ist geeig- 2304 
net, der Qualifikation des Rückzahlungsanspruchs als un 
bedingt im Sinne des§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG entgegen 
zustehen; zur fehlenden Transparenz einer in einem Ver 
mögensanlagevertrag enthaltenen Rangrücktrittsklausel 

XI ZR 662/18* Widerrufsinformation muss nicht in einer einheitlichen Ver- 2307 
tragsurkunde mit den übrigen Darlehensbestimmungen 
enthalten sein 

6 W 47/19 Streitwert einer kombinierten Klage gegen den Hersteller 2310 
eines Kfz aus Deliktsrecht und dem Finanzierer nach 
Widerruf des Darlehensvertrages 

6 U 148/18* 

II ZR 192/18* 

I-26 W 3/17 
[AktE]* 

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung 
Bundesgerichtshof 17.10.2019 IX ZB 5/18 

Zur Frage eines Widerrufsrechts bei Verbraucherdarle- 2312 
hensvertrag - hier: zur Verfügung stellen einer Abschrift 
der Vertragsurkunde und Einhaltung der Pflichtangaben 
für Widerrufsbelehrung 

Wirksamkeit einer Klausel in dem Dienstvertrag des Vor- 2315 
stands einer AG, wonach der Aufsichtsrat Sonderleistun- 
gen nach billigem Ermessen bewilligen kann, es sich dabei 
um freiwillige Zuwendungen handelt und aus ihnen kein 
Rechtsanspruch abgeleitet werden kann; kein Anspruch 
auf Zahlung einer variablen Vergütung aufgrund einer sol- 
chen Klausel 

U. a. zur Frage, ob eine im Rahmen eines Vergleichs durch 2319 
den Hauptaktionär erhöhte Kompensationsleistung den 
Gegenstand der Angemessenheitsprüfung in einem nach 
folgenden Spruchverfahren bilden kann 

Entsprechende Geltung von§ 3 InsVV für die Vergütung 2325 
des vorläufigen Insolvenzverwalters auch dann, wenn der 
Festsetzung die durch das Gesetz vom 15. Juli 2013 geän 
derten Normen zugrunde zu legen sind 
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GmbH als Betreiberin des Bahnstromfernleitungsnetzes); 
zur Frage, ob ein in Hochspannung betriebenes Elektrizi 
tätsnetz als Verteilernetz oder als Übertragungsnetz ein 
zuordnen ist 

Ralf Ek/ 
Martin Kock 

Haftungsrisiken für Vorstand und Aufsichtsrat, 3. Aufl. 
Rezensent: Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Selter, Düsseldorf 

13. Finanzplatztag 
der WM Gruppe 

4./5. März 2020 Informationen: Tel. +49 69 2732 567 

2332 

WM Seminare 

li·'~I!] 
- ~ 

1 . l!l . . 

Die mit ♦ gekennzeichneten Entscheidungen des BGH sind zum Abdruck in der amtlichen Sammlung vorgesehen. 
Nicht amtliche Leitsätze zu Entscheidungen des BGH sind kursiv gesetzt. Leitsätze zu Entscheidungen der Instanzgerichte sind überwiegend durch den Einsender oder 
die Redaktion verfasst. 
Die mit einem * gekennzeichneten Entscheidungen sind zur Veröffentlichung und Besprechung in der Entscheidungssammlung zum Wirtschafts- und Bank.recht (WuB) 
vorgesehen. 
Nur soweit der Redaktion bis zur Drucklegung die Rechtskraft einer instanzgerichtlichen Entscheidung mitgeteilt worden ist, wird dies im Anschluss an das Aktenzeichen 
vermerkt. Ein fehlender Rechtskrafthinweis muss daher nicht bedeuten, dass die Entscheidung nicht rechtskräftig geworden ist. 

Redaktion: Rechtsanwalt Dr. Christopher Kienle, Frankfurt am Main; Professor Dr. Tobias Lettl, LL.M. {EUR), Universität Potsdam; Rechtsanwalt Dr. Helmut Merkel, 
Frankfurt am Main; Arne Wittig, Essen; Rechtsanwalt Dr. Andreas Lange, Frankfurt am Main (presserechtlich verantwortlicher Redakteur) 
Redaktionsbeirat: Rechtsanwalt Thorsten Höche, Chefsyndikus des Bundesverbandes deutscher Banken e. V., Berlin (Vorsitzender); Rechtsanwältin Dr. Anna Heidelbach, 
Leiterin der Rechtsabteilung der DZ-Bank AG, Frankfurt a. M.; Professor Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt, Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht a.D., Hamburg; Dr. Hans-Ulrich Joeres, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe; Ilse Lohmann, Richterin am Bundesgerichtshof, Karlsruhe; 
Professor Dr. Peter 0. Mülbert, Direktor des Instituts für Internationales Recht des Spar-, Giro- und Kreditwesens an der Johannes Gutenberg-Universität, Mainz 
Verlag: Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG, Postfach 11 09 32, 60044 Frankfurt a. M.; Düsseldorfer Straße 16, 
60329 Frankfurt a. M.; Geschäftsführung: Axel Harrns, Torsten Ulrich, Dr. Jens Zinke 
Telefon Redaktion: Dr. Andreas Lange (0 69) 27 32-164, E-Mail: a.lange@wmrecht.de; Lektorat: Heike Back (0 69) 27 32-172, E-Mail: H.Back@wmrecht.com; 
Sekretariat: Sylvia Mahler (0 69) 27 32-188, E-Mail: s.mahler@wmrecht.de 
Anzeigen: Ralf Becker (0 69) 27 32-553, E-Mail: r.becker@wmrecht.de; Vertrieb/Nachbestellungen: (0 69) 27 32-142; Telefax (0 69) 23 26 85 
Druck: mt druck, ein Unternehmen der SZ-Druck- und Verlagsservice GmbH, Troisdorf, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 6, 63263 Neu-Isenburg, Telefon (0 61 02) 30 77 0. 
Bei Einzelbezug des Teils IV der WERTPAPIER-MITTEILUNGEN beträgt der Abonnementpreis monatlich€ 96,90 (einschl. 7 % MwSt.€ 6,33) + € 7.45 Versandkostenzuschlag 
(einschl.€ -.49 MwSt.). Auslandsbezug ohne Mehrwertsteuer+€ 9, 10 Versandkostenzuschlag. Für Mitglieder der ARGE Bank- und Kapitalmarktrecht gibt es für die Dauer 
des Fachanwaltslehrgangs einen Rabatt von 50 % auf den Abonnementpreis. 
Im Preis inbegriffen sind die jährlichen zwei Einbanddecken. 
Bei Nichtbelieferung infolge höherer Gewalt oder infolge von Arbeitskämpfen bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag. 
Abbestellungen nur zum Quartalsende bei dreiwöchiger Kündigungsfrist. 
©2019 Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN, Frankfurt am Main - ISSN 0342-6971 
Urheber- und Verlagsrechte: Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Urheberschutz besteht auch für die veröffentlichten Gerichtsentschei 
dungen und deren Leitsätze, soweit sie vom Einsender oder der Redaktion erarbeitet oder redigiert wordensind. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts 
gesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und 
Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
Manuskripte: Die Übersendung eines Manuskripts beinhaltet die Erklärung, dass der Verfasser den Beitrag oder einen Beitrag mit gleichem Gegenstand nicht zeitnah 
anderweitig anbietet. Für unverlangt eingereichte Manuskripte übernehmen Verlag und Redaktion keine Haftung. Mit der Annahme zur Veröffentlichung erwirbt der 
Verlag vom Verfasser alle Rechte, insbesondere das ausschließliche Verlagsrecht für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts und die Befugnis zur Einspeicherung in 
eine Datenbank sowie das Recht zur weiteren Vervielfältigung zu gewerblichen Zwecken im Wege eines photomechanischen oder eines anderen Verfahrens. 
Hinweise für Autoren unter www.wertpapiennitteilungen.de 

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Teil IV 

II 

1 



1 -============::==:'.:'.:::==::::=:::==:::-=--=--=-=---_:_ _ 

I 
. - ....... \ 

Geplante Anpassung der ISA an den IESBA Code of Ethics : \\) » 1297 
' )- ~ -..... 1 

Aus ausländischen Fachzeitschriften : :".1 » 1297 
ANALYSE 

KOMPAKT 

,. ' 

Internationale Prüfungsforschung - Überblick über aktuelle-Entwicklungen-iin 
. "'...., .~ --- ...... ' 

zweiten Halbjahr 2018 ' ' ,,,_- · 
Prof Dr. Annette G. Köhler und Wing San Ma » 1298 
IDW VISUELL 
IDW PS 475: IDW Prüfungsstandard: Mitteilung von Mängeln im internen 
Kontrollsystem an die für die Überwachung Verantwortlichen und das 
Management (Stand: 26.09.2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1304 

KOMPAKT 
Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2018: Fristablauf für die Offenlegung » 1306 
Aus der Arbeit des FASB » 1306 
ANALYSE 
Sustainable Corporate Governance Reporting? - Überschneidungen zwischen der 
nichtfinanziellen Berichterstattung und der Corporate-Governance-Berichterstattung 
Sean Needham, Oliver Scheid und Prof Dr. Stefan Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1307 
IFRS 9: Erfahrungen aus dem ersten Anwendungsjahr bei österreichischen 
Banken - Eine Umsetzungsanalyse 
Dr. Guido Sopp und Iryna Bura » 1314 

KOMPAKT 
freiwillige Offenlegung von Risiken aus Staatsanleihen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1323 
Empfehlungen für EURIBOR-Finanzkontrakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1323 
ANALYSE 
Halbzeit bei Basel III - die endgültigen Regelungen zu CRR II und CRD V 
Ralf Backe, Irene Komarowsky und Dr. Max Weber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1324 

KOMPAKT 
Prüfung nach§ 6b Abs. 5 Energiewirtschaftsgesetz, (IDW EPS 610 n. F.) » 1333 
ANALYSE 
EPSAS - Mehrwert für die parlamentarische Kontrolle? - Diskussions 
veranstaltung vom 14. Mai 2019 
Dr. Karsten Nowak, Kevin Lorenz und Vivian Schmitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1334 
INTERVIEW 
EPSAS - Einheitliche periodengerechte Rechnungslegung der öffentlichen Hand 
in der EU 
Klaus-Heiner Lehne ............... '' ' . » 1337 

WFfs 1 24.2019 1 1 



ANALYSE 

Green and more: ESG-Risiken? - In das Risikomanagementsystem! 
Nicole Richter und Yvonne C. Meyer » 1340 
Auswirkungen der digitalen Transformation auf den M&A-Prozess 
Susann Ihlau und Hendrik Duscha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1343 

KOMPAKT 
IDW Positionspapier zum Einstieg in eine rechtsformneutrale Besteuerung 
(,,Optionsmodell") » 1351 
Neufassung der GoBD » 1351 
Eingeschränkte Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes bei 
gemeinnützigen Einrichtungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1352 
Gesetzesentwurf zur Anwendung der Konfliktminerale-Verordnung » 1352 
Neue Regeln für die grenzüberschreitende Umstrukturierung von Unternehmen » 1353 
ANALYSE 
Rücknahme der gewerbesteuerlichen Umsetzung der Mutter-Tochter-Richtlinie 
durch JStG-E 2019 wirkungslos? 
Thomas Kollruss » 1354 

Autor werden 
im IDW Verlas! 

• preuss@idw-verlag.de 
„ 0211/4561-278 

II 1 24.2019 1 Wf!; 



INHALT • 

FACHZEITSCHRIFf FÜR 
NEUES MIET- UND 
WOHNRECHT 
23. JG. Heft 12, Dezember 2019 

Zitiervorschlag: 
immolex 2019, Seite 
immolex 2019/Nummer 

HERAUSGEBER: 
Manz'sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung GmbH 

LEITENDE REDAKTEURE: 
ao. Univ.-Prof. Dr. H. BÖHM 
StB Mag. K. FUHRMANN 
Sen.-Präs. d. VwGH iR 
Dr. E. GALL 
HR d. VwGH Dr. F. PFIEL 
RA Dr. C. PRADER 

SCHRIFfLEITUNG: 
RA Dr. H. RAINER 

STÄNDIGE MITARBEITER: 
Ri Mag. F. IBY 
Ri Mag. M. EBERWEIN 
Ri Mag. J. KAINC 
Univ.-Prof. Dr. A. KLETECKA 
Mag. C. KOTHBAUER 
Ri Mag. S. KULHANEK 
RA Dr. E. UNDINGER 
Dr. S. MALAINER 
RA Dr. R. PESEK 
Hon.-Prof. 
Dr. J. STABENTHEINER 
Dr. A. STARIBACHER 

1 

1 
EDITORIAL 

(Konkludente) Nutzungsvereinbarungen im WEG 
Herbert Rainer 
Impressum 

373 

U3 

~ LEITSÄTZE 
! Nr. 69 - 75 376 

1 MIETRECHT 
Gründerzeitviertel - gründlich und zeitgemäß betrachtet 
Innerhalb eines Gründerzeitviertels ist der Lagezuschlag nach§ 16 Abs 2 Z 3 MRG, der hohen Einfluss auf 
den zulässigen Richtwertmietzins genießt, gesetzlich ausgeschlossen: Die Beurteilung, ob ein solches Gründer 
zeitviertel vorliegt, hat in der Praxis große Bedeutung und wird doch meist nur mithilfe eines mittlerweile 
veralteten Verzeichnisses vorgenommen. Der Beitrag möchte der Praxis neue Anregungen für eine gründliche 
und zeitgemäße Einzelfallbetrachtung geben. 
Clemens Limberg/ Valentin Plank 
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• WOHNUNGSGEMEINNÜTZIGKEITSRECHT 
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• Für die Frage der Widmung ist auf die privatrechtliche Einigung der 
WEer abzustellen (Sigrid Räth) 

OGH 13. 6. 2019, 5 Ob 50/19 t 

• Zur Erhaltungspflicht einer vom Mieter installierten Heiztherme nach 
erfolgtem Eintritt und Anhebung gern § 46 Abs 2 MRG 
(Christian Prader) 

• Rügepflicht des Geschäftsraummieters bei einem Gründungsgeschäft? 
(Wolfgang Ruckenbauer) 

• Auswirkungen des § 7 a ETV 2002 auf die Behauptungs- und Be 
weislast, insb bei der Mietzinsminderung (Helmut Böhm) 

• Zur Bestimmheit des Bestandzinses (Alexander Klein) 
• Zum Erfordernis pflegschaftsgerichtlicher Genehmigung 
eines Mietzinsminderungsvergleichs (Marie-Liduine Beham) 

• Fixzinsvereinbarungen sind nicht jedenfalls unzulässig 
(Wilhelm Garzon) 
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• GEWÄHRLEISTUNGSRECHT 
Die Verweigerung der Mangelbehebung durch den Werkunternehmer 395 
Kann die Verweigerung der Verbesserung/des Austauschs durch den Werkunternehmer iSd § 932 Abs 4 
Satz 2 ABGB rechtliche Konsequenzen in Bezug auf den Einwand des nicht (gehörig) erfüllten Vertrags 
(§ 1052 ABGB) durch den Werkbesteller nach sich ziehen? Dieser Frage nach möglichen Rechtsfolgen wird 
hier in Hinblick auf den Gesetzeswortlaut des§ 932 Abs 4 ABGB sowie die stRsp zum „Unverhältnismäßig 
keitseinwand" (des Unternehmers) iSd § 932 Abs 4 Satz 1 ABGB nachgegangen und untersucht, welche 
allfälligen Klarstellungsnotwendigkeiten sich de lege ferenda ergeben könnten. 
Volker Riepl 

374 immolex 2019 1 



OGH 29. 8. 2019, 3 Ob 113/19 t • Zur Löschungsklage (Robert Stre!ler) 

1 INHALT 

1 

VERFAHRENSRECHT 1 
399 

MAKLERRECHT 1 
OGH 27.6.2019, 6 Ob 98/19h • Einen Makler trifft keine besondere Nachforschungspflicht 

(Daniel Lassingleithner) 403 

Der korrekte Grundanteil - ein Ding der Unmöglichkeit? 
Karin Fuhrmann 

BFG 12. 8. 2019, 
RV/1100398/2017 

VwGH 27.2.2019; 
Ra 2017/15/0067 

Zur Verbindlichkeit von Vorschreibungen im Wohnungseigentum 
Christoph Kothbauer 

i 
' 

IMMOBILIENBESTEUERUNG 1 
405 1 

• Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung: Zur Höhe des aus den 
Anschaffungskosten für eine vermietete Eigentumswohnung auszu- 
scheidenden Grundanteils 407 

• Voraussetzungen für den Übergang der Umsatzsteuerschuld auf den 
Empfänger von Bauleistungen (C!emens Ma!ainer/Andreas Staribacher) 409 

1 

FORUM IMMOBILIENBESTEUERUNG 1 
412 

JAHRESTAGUNG •• 
GEBAUDESICHERHEIT 

2020 
Gebäude- und Verkehrssicherheit im Griff - 
rechtliches und technisches Know-How. 
Unter der Tagungsleitung von 
Doz. Baumeister Ing. Karl Poschalko. 

30. Jänner 2020 
Courtyard by Marriott 
Wien, Prater/Messe 
Trabrennstraße 4, 1020 Wien 

JETZT 
BUCHEN! 

manz.att 
recht'>akddeo11e 

1 

1 

1 immolex 2019 375 


